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darmit durch langivürige / ruhige Gebrauch / in verjährterZeit der
zway/vnddreyssig Jahr hergebracht : also soll er sich auch dessen/vnd
keinesmehrern/ohne absonderlicheBewilligung/zu gebrauchehaben.

§. 15.
Also kan keiner/ausser der Dorff-Obrigkeitrc. wie oben im dritten

Titl § . 5 . vermelt worden / von neuem die Waid für sein Viech / auff
ftembdem Grund / wider desselben Aigenthumbers/ oder Messers
gurten Willen/suechen/oder nehmen.

§ . 16.
Wann ein gantze Gemain/odersonstenjemand/ainmahldie Ge¬

rechtigkeit/ihrenViechtrib auffeines andern Grund zu haben/entwe¬
der durch sonderbahreBewilligung/rechtmässige Verjährung/recht-
licheErkantnuß/ oder auffanderezuelässigeWeiß/ erlangt/ so kan der
Herr desselben Grunds keine Veränderung damit surnehmen/ wor-
durch die Waid demjenigen/welcher solche darauffvorhero gehabt /
entzogen / odergeschmälertwurde/vnd wann erderleyVeränderung
fürzunehmcnsichvnterstunde/sollesihmeauffdeßbeschwärtenTheilS
anrueffen / alsobalden durch die ordentliche Obrigkeiten eingestellt
werden. Da er aber cntzwischen/odcr nach ergangenemVerbott/sein
Vorhaben völlig/ oder maisten theils/ins Werckrichtete/ister solches
wieder in vorigen Stand ( wofern es anderst möglich ) auffaigenen
Unkosten zu bringen ; sonsten aber denen lnrercMtten allen daraus er-
folgendenNachtl/vndSchaden/nachErkantnuß/abzutrageschuldig;
es wäre dann/daßder jenige/deme dieWaid gebührt/zu der fürgenom¬
menen Veränderung wissentlich geschwigen / vnd auß guetwilligem
Nachsehen/ so weit kommen lassen/daßer sich derWaid ferrernichtge¬
brauchen könte / inwelchemFall er sich destwegenzu beklagen nichtbc-
suegt . Vnd dieses auch in anderen dergleichen Dienstbarkeiten der
Feld -Güter/also zuverstehenist. .

ibmzehendeWLul/

§. i.
In Gewalt ist / wann einer von jemanden an Leib oder

Guet / ohne Recht/ oder gerechtliche Behebnuß / vnd
Mittel angegriffen/vndbenachtheiltwird.

§ - 2.



§. 2.
Es begehet auch derjenige einen Gewalt / welcherdas/so ihme

i ohnedeßAigen-
vndaigener That / wider seinen Willen / entziehet.

§. z.

/ so istdoch cm
/nachBeschaffen-

WWWWWWWWW anden / welche dek
Richter flüssig beobachten/vnd gleichbey Erkantnuß deß Gcwalts /
denselbenmassigen / vnd außsprcchen /auffMaaß /vnd Weiß /wiem
dem Ersten Buchdieser Lands-OrdnungTtt.z i . § .6. wieauch im62.
sonsteningemainenGewalts Sachen/taxieren / vnd schärffensolle,

§. 4.
Nemblichen / i . Wann der Gewalteiner Obngküt / oderderselben

Officiern/ in Verrichwng ihres Ambts:
L. Einer Lommuwtet / oder gantzen Gemain:
z . Geistlich / oder Weltlich - Höchen - Stands Persohncn!
4. Von leiblichen Bluts Befteundten:
5. Wittiben / vnd Waisen / angcthan / vnd erwisen wird,' L. Istaller Gewalt/ vnd Frävel / welcher eineman seiner Persohn

zuegefügtwird / höcher /vnd straffmässrger / als die Vcrgwal-
tung von Haab / vnd Guet.

7. Wann der Klägerin Hangenden Rechten / unerwartetdesselben
Außtrags / das Strittige mit Gewalt nimbt / oder wo der
Gewaltwider gebottenen Stillstand / auff auffgesctzte Pön-
fall/verübet wird.

8. Wann es zu Heiliger Zeit / oder nächtlicher Weil:
9. An befteyeten Orthein
10. Auffgemainen Zusammenkunjsten/ als an einem Marck/odcr in

einem Gerichtshauß vor der Obrigkeit/oderKirchen/Klö¬
stern / Gottshausern / oderauffoffenenLandstrassen:

r r . Mit gewaffneter/vnd gewöhrtcr Hand/ mit Auffbott/Glocken,
straich / vnd dergleichen beschiecht.

§. 5>
- WannbeyUnserm Landmarschallischen - vndandemnachgcsetz-

ten Gerichtern / ein solcher Gewalt/darbeyün Lands-Fridbruchvn-
erkennet/



§6

an-

nuß/vnd BestraffungVorbehaltenwerden.
6»

Welcher sich in seiner rechtmassigen ? oLs , wider eines andern
Gewalt/vnd vnbefüegten Angriff/ auffgebührend / vnd in Rechten
megelaffene Weis / selbst schützt / vnd handhabt / der kandestwcgen
keines Gewaltö beschuldiget/nochangeklagt werden.

er Uchtzehende WM /
onWuWnß

Handlungen.
§. i.

v Bwohl alles / was an einem an seinem Leib / oder
Guetvnbillichzuegefügtwird / ein Injuri kan ge-
nennetwerden/so ist dochaigentlichdiß für ein In-
juri zu halten / wann einer an seinem wohlherge-
brachtemNahmen/Stand/vnguetemLeymuch/

_ _ , von einem andern münd-oder schriffklich (worun-
ter auchdlebegriffen) angetastet / verkleinert / vndge-

^. 2. _ ^ .
Wie dannauch für ein Injuri zu halten / wann ein Gläubiger sci-

als ob er nicht zu bezahlen hätte/ oder sich seines Außtritts zu besorgen
wäre / da doch die Schuldforderungentweder schon zuvor bezahlt /
oder doch vnrichtig / oder aber der Schuldner darumbcn gnugsamb
angesessen/auchsichdeßRechtensnicht verwaigert.

g»
Ingleichen / dajemand einer ehrlichen Weibs -Persohnmitvnge-

bührlichenWorten / oder Gebärdenzuegesetzt / dardurch sie inbösen
Verdacht vnd Geschrcy zu bringen.

verschimpffung ihrer Eltern/vnd Herrn/geschlagen/odermitWorten

weni-
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